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Ein Kinder-
und 

Jugendgesetz 

für Brandenburg  

Gesetzentwurf der 
Landesregierung
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Ein neues „Grundgesetz“ für die Kinder- und Jugendhilfe im Land 
Brandenburg… 
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Das Kinder- und Jugendgesetz giltDas Kinder- und Jugendgesetz gilt

Das Kinder- und Jugendgesetz gilt soweitDas Kinder- und Jugendgesetz gilt soweit
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Das Kinder- und Jugendgesetz setzt um, konkretisiert, führt aus und ergänzt…Das Kinder- und Jugendgesetz setzt um, konkretisiert, führt aus und ergänzt…



März 2024 5Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

Ein neues Gesetz ist auf dem Weg,   Ein neues Gesetz ist auf dem Weg,   
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Das Kinder- und Jugendgesetz wurde in einem breiten Beteiligungsprozess 
erarbeitet.
Das Kinder- und Jugendgesetz wurde in einem breiten Beteiligungsprozess 
erarbeitet.
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Das Kinder- und Jugendgesetz wurde in einem breiten Beteiligungsprozess 
erarbeitet.
Das Kinder- und Jugendgesetz wurde in einem breiten Beteiligungsprozess 
erarbeitet.
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§§ 6 - 10: Rechte stärken – gute Beratung sichern  

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 6: Rechte junger Menschen schützen und fördern; Eltern können nicht in kindeswohlgefährdende Handlungen einwilligen; 
besonderer Schutz familiärer Beziehungen.

§ 7: Auf Rechte ist hinzuweisen.

§ 8: Beratung auch per Telefon und Video; Beratung kann so organisiert werden, dass sie nicht nur bei öffentlichen Stellen 
stattfindet: z.B. „niederschwellig, ortsnah“ – Entlastung der Jugendämter soll möglich sein.

§ 9: Besondere Beratungsangebote für junge Menschen: auch außerhalb der örtlichen Zuständigkeiten, außerhalb der Diensträume 
des Jugendamtes.
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§§ 11 - 13: Kinder- und Jugendbeteiligung ausweiten

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 11: Ausweitung der Beteiligungspflicht über § 18a Kommunalverfassung hinaus; Beteiligung auch dort, wo nur Anhörung 
vorgeschrieben ist; Festschreibung Fachstelle zur Beratung der Beteiligungspflichtigen; Regelung greift auch für freie Träger der 
Jugendhilfe.

§§ 4 Abs. 3, 12: Mindestanforderungen an Beteiligung: Kommunikationsprozess, auf Argumente junger Menschen ist konkret 
einzugehen; Beteiligungsform mit den Kindern und Jugendlichen abstimmen; Träger der freien Jugendhilfe sollen unterstützen.

§ 13: Nachholen einer Beteiligung;  Beschwerdemöglichkeit über unterlassene Beteiligung.
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§§ 14 - 22: mehr Kinder- und Jugendschutz  

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 14: Kinderschutz umfasst auch Gewährleistung Kindeswohl, nicht nur Gefährdungen; Jugendamt muss prüfen, entscheiden und 
dokumentieren, ob Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden müssen.

§ 15: Kinder und Jugendliche sollen lernen mit elektronischen Medien umzugehen (Medienkompetenz); Eltern sind zu unterstützen; 
Kinder- und Jugendmedienschutz ist eine eigenständige Aufgabe; Jugendhilfeträger sollen unterstützt werden.

§ 17: Auch Unternehmen mit Angeboten für Kinder und Jugendlichen sollen mit Jugendamt zusammenarbeiten; Jugendamt darf vor 
Gefahrenlagen – auch öffentlich – warnen; Beratung von werdenden Müttern, wenn das Wohl des ungeborenen Kinder gefährdet 
sein kann.   

§§ 21 - 22: Netzwerke zum Kinderschutz aufbauen, fortschreiben und fördern.
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§§ 26 - 28: „immer mit“ Schutzkonzept 

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 26: Erwartungen an die Inhalte von Schutzkonzepte; Einordnung von Schutzkonzepten im Erlaubnisverfahren für Kitas und Kinder-
und Jugendheime.

§ 27: Schutzkonzepts-Pflicht auch für Schulen und Personen, Organisationen, Unternehmen, die spezifische Angebote für Kinder 
und Jugendliche unterbreiten; Schutzkonzepte für Angebote der ganztägigen Betreuung und außerschulische Kooperationspartner.

§ 28: (neu nach der SGB-VIII-Reform): individuelle Schutzkonzepte für Pflegekinder; Pflicht zur Überprüfung und Fortschreibung.  
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§§ 29 - 40: Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 39: Jugendamt hilft, wenn nicht schon ein anderer Leistungsträger hilft (z.B. Krankenkassen).

§ 40: Jugendamt hilft solange die anderen Leistungsträger oder –verpflichteten nicht leisten; diese bleiben aber verpflichtet und
Jugendamt kann Rückgriff nehmen; geholfen wird, solange Notlage anhält und Kinder im familiären Lebensraum bleiben sollen. 

§§ 30-37: spezielle Regelungen zur Unterbringung, Versorgung und zum Schutz von unbegleiteten minderjährigen Kindern und 
Jugendlichen
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§§ 42 - 45: Unterstützung Anspruchsberechtigte: Ombudswesen

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 43: Land ist  zuständig; ortsnahe Ansprechstellen der Ombudsstellen bei den Dienstsitzen der Jugendämter.

§ 44: Anspruch auf Beratung und Vermittlung bei Konflikten gegenüber öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe; keine 
Verpflichtung zum Tätigwerden, wenn öffentlicher oder freier Träger richtig gehandelt haben; Verschwiegenheitspflicht; keine 
Kontaktaufnahme gegen den Willen der Leistungsberechtigten. 

§ 45: Kooperationspflicht für alle öffentlichen und freien Träger; keine weitergehende Rechtsberatung.   
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§§ 46 - 55: Inklusion in der Jugendhilfe verwirklichen

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 47: Jugendamt kann die funktionale Zuständigkeit für alle jungen Menschen mit Behinderung oder einer drohenden Behinderung 
schon jetzt von der Eingliederungsbehörde vollständig übernehmen.

§ 48: Unterstützungsverpflichtung zur Verwirklichung der Inklusion durchs Jugendamt und das MBJS; Verwaltungsbürokratie darf 
nicht Inklusion verzögern: gesetzliche Regelung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn (z.B. Teilnahme an inklusiven 
Ferienmaßnahmen). 

§§ 52 - 55: Konkretisierung der Einführung von Verfahrenslotsinnen und -lotsen.
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§ 49: Anspruch auf Betreuung für Jugendliche mit Behinderung

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 49 Abs. 1: Einführung eines neuen Rechtsanspruchs auf Betreuung; Anspruch soll in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der 
Jugendarbeit oder der Jugendsozialarbeit oder in Schulen erfüllt werden. 
§ 49 Abs. 1: Anspruch erfasst alle Formen von Behinderung; Umfang des Anspruch s auf Betreuung.
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§§ 63 - 85: Erlaubnis und Aufsicht stärken

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§§ 69, 78, 85 Verordnungsermächtigungen – Weichenstellung für gesetzliche Regelungen zu Betriebserlaubnisverfahren, 
Taschengeld, Informationsweitergabe

§ 64 Stärkung Trägerverantwortung

Bestehende Regelungen aus dem AGKJHG übernommen und unterteilt.
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§§ 91 - 94  : Schulsozialarbeit: Jugendsozialarbeit am Standort Schule

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 91: Einordnung der Schulsozialarbeit als Jugendsozialarbeit am Standort Schule; auch mit Schulpersonal kann Schulsozialarbeit
angeboten werden.

§ 92: Schulsozialarbeit ist ein besonders vertrauliches Angebot für Schülerinnen und Schüler; Schulsozialarbeit ersetzt nicht die 
Aufgaben von Lehrkräften.

§ 93: Bedarfsermittlung in Abstimmung mit den Schulämtern und den Schulen; das Jugendamt entscheidet aber abschließend.   
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§§ 109-110: Beschlussrechte für den Landes- Kinder- und Jugendausschuss

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 109: Konkretisierung der Beratungsaufgaben: Informationsanspruch und Recht auf Stellungnahme.

§ 110 Abs. 1: Beschlussrechte, wenn es nicht um Beratungsaufgaben geht.

§ 110 Abs. 2 und 7: Grenzen der umfassenden Beschlussrechte; Befangenheitsregelungen.   
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§§ 137 - 140  Organisierte Zusammenschlüsse

§ 137: rechtliche Einordnung selbstorganisierter Zusammenschlüsse

§§ 138 - 139: Anzeige und Anerkennung selbstorganisierter Zusammenschlüsse

§ 140: Kinder- und Jugendhilfelandesrat
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Extremistische Vorkommnisse aufarbeiten

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 16: Verbot von extremistischen Kennzeichen und Propaganda in Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und  Jugendhilfe.
Verbot gilt auch für Antisemitismus, Rassismus und undemokratische Aktivitäten. Vorkommnisse müsse aufgearbeitet werden. 
Träger sollen hierbei unterstützt werden. 

§§ 115 Abs. 1, 129 Abs. 6, 137 Abs. 2:  Nicht-Berufung von extremistischen Personen für Gremien; Nicht-Anerkennung extremistisch 
eingestufter Zusammenschlüsse.
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§§ 58, 141, 146 u.a.: Mehr Rechtssicherheit

Ein Kinder- und Jugendgesetz für Brandenburg

§ 58 Abs. 1: Anspruch auf Berücksichtigung bei der Jugendhilfeplanung.

§ 141: Information der Öffentlichkeit: Was darf kommuniziert werden, wenn es zu Kinderschutzfällen gekommen ist.

§ 146: Umgang mit Leistungsstörungen, Schadenersatz   
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Vielen Dank 
für Ihre 
Aufmerksamkeit!


